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Amtlicher Teil.

Vaterland. Frauenorrein.
Montabaur,  den 31. Januar 1917.

Von den zu Weihnachten durch die Abteilung 3 des
Kreiskomitees vom Roten Kreuz in Wiesbaden ins Feld
gksundlen Einheitskisten des Unterwesterwaldkreises sind
die Empfangsbestätigungen nunmehr hier eingegangen.
Wilch fr udigen Widerhall die Grüße aus der Heimat be
unseren töpferen Feldgrauen gefunden haben , geht aus
den Dankschreiben herpor , die von einigen Truppenteilen
hierher gerichtet worden sind. Der Wortlaut der Dank¬
schreiben folgt nachstehend:

Im Felde , 25. Dez. 1916.
Dem verehr !. Vaterländischen Frauenoerein

Montabaur (Reg.-Bez. Wiesbaden)
spreche ich im Namen der beschenkten Angehörigen der
8. Kompagnie Jnf .-Regts Nc. 418 für die schönen prak¬
tischen Gaben zur 3 . Kriegsweihnacht den herzlichsten
Dank aus . Bei der während der mehrtägigen Ruhezeit
hinter der Front stattgefundenen Weihnachtsfeier der
versammelten Kompagnie hat Ihre hochherzige Spende
bei Allen große Freude und stille Dankbarkeit ausgelöst.

Mit vorzüglicher Hochachtung!
(Ünlerschrift)

Hauptmann d. L. u . Komp .-Führer . 8/418.
* **

Armierungs -Ball . Nr . 2
2. Kompagnie

Mil. Eis.-Direkiwn 3 (Westen).
An Vaterländischen Frauenverein

Montabaur (Westerw .)
(Reg. - Bez. Wiesbaden .)

Unter Beifügung der gewünschten Empfangsbeschei
nigung ertaubt sich der Unterzeichnete im Namen der
Kompagnie stinen herzlichsten Dank für die Uebcrsen-
dung der Weihnachtsliebesgaben , die bei den Mann¬
schaften große Freude hervorgerufen haben , auszuspcechen.

Doqny
Hauptmann u . Komp -Führer.

Ich benutze diese Gelegenheit , allen gütigen Spendern
M ihre Opferwilligkeit nochmals auf diesem Wege herz¬
lichsten Dank zu sagen.

. Die Vorsitzende:
i , Else Bertuch.

AurWnillgrbeltimmunge»
t« der Verordnung über den Handel mit Sämereien
vom 15. November 1616 . (Reichs-Gesetzbl. S . 1277).

, Auf Grund des § 2 der Verordnung über den Handel
wit Sämereien vom l5 . November 19 16 (Reichs-Gesetzbl.
J - 1277) und der §§ 6. 7, 8 Abs 2 und 12 Abs. 2 der
-Verordnung über den Handel mit Lebens- und Futler-
vl'tleln und zur Bekämpfung des Kettenhandels vom 24.
>)uni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 581) wird folgendes be¬
stimmt:

l . Zur Entscheidung über die Erteilung und Entziehung
"kr Erlaubnis zum Handel mit Klee-, Gras -, Fulterrüben-
"nd Futterkräurersamen , sowie zur Untersagung des
Handels in den Fällen des § 1 Abs. 2 Nr . 3 der Verord-
vun. vom 15. November 1916 we.den in Stadtkreisen bei
?et  Orlspolizeibehörde , im übrigen bei dem Landrat , in
?kn Hohenzoll .rnschen Landen bei dem Oberamtmann,
"stondere Stellen errichtet. Für den Landespolizeibezirk
Merlin wird die Stelle bei dem Polizeipräsidenten in
Berlin gebildet.

Die Mitglieder der Stelle werden von der Behörde
^llonnt , bei der die Stelle errichtet wird . Der Vorsitzende

der stellvertretende Vorsitzende müssen unmittelbare
J* 1 mittelbare Staatsbeamte sein. In den Landkreisen
Mt der Landrat , in den Hohenzollernschen Landen der
^"eramtmann den Vorsitz.

lL Die Stellen entscheiden in einer Besetzung von 5 Mit-
Wiedern einschließlich des Vorsitzenden. Zwei Mitglieder
>üen Vertreter der Landwirtschaft , zwei Vertreter des
Handels sein.

Die Mitglieder der Stelle , die nicht Beamte sind,
^den vom Vorsitzenden durch Handschlag an Eides Statt

getreue Pflichterfüllung verpflichtet. Sie erhalten
tverd
auf
Di - T,| -jj  T - l*™»- —...
Unkosten und Tagegelder nach den Sätzen , die für die

tjjjttflliebet bet Einkommensteuer -Veranlagungskommlssion

.Die durch daS Verfahren entstehenden Kosten sind
Iten der Landespolizei.

Oertlich zuständig ist die Stelle , in deren Be¬

zirk die Hauptniederlassung des Handelsbetriebes liegt,
für die die Erlaubnis nachgesucht wird.

Fehlt es an einer inländischen Hauptniederlassung,
so bestimmt der Regierungspräsident die zuständige Stelle
wenn die Erlaubnis für ein die Grenzen des Regierungs
bezirks überschreitendes Gebiet nachgesucht wird , so ist die
bei dem Polizeipräsidenten in Berlin errichtete Stelle zu
ständig.

3. Der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis ist schrift¬
lich einzureichen. Es ist darin anzugeben , ob und seit
wann der Antragsteller eine im Handelsregister einge¬
tragene Firma besitzt, ob und mit welchen Sämereien er
vor dem 1. August 19 l4 gehandelt hat , ob und seit wann
er im Besitz der Erlaubnis zum Handel mit Lebens - und
Futtermitteln auf Grund der Verordnung über den Hände
mit Lebens - und Futtermitteln und zur Bekämpfung des
Kettenhandels vom 24 . Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 581
ist, ob er wegen Zuwiderhandlungen gegen die Höchst¬
preisverordnungen , gegen die Verordnungen über Vorrats
erhebung vom 2. Februar und 3. September 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 54 , 549) und die Verordnung gegen über¬
mäßige Preissteigerung vom 23. Juli 1915 (Reichs-Ge
setzbl. S . 467 ) bestraft ist, und ob ein Verfahren zur
Femha 'tung unzuverlässiger Personen vom Handel vom
23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 603) gegen ihn
geschwebt hat . Ist dem Antragsteller auf Grund dieser
Verordnung der Handelsbetrieb untersagt gewesen, so
kann der Antrag auf Erteilung der Erlaubnis von ihm
nur gestellt werden , nachdem die Wiederaufnahme des
Handelsbetriebes gemäß § 2 Abs. 3 der Verordnung vom
23. September 1915 gestaltet worden ist.

In dem Antrag ist ferner anzugeben , für welche Zeit,
für welches Gebiet und für welche Sämereien die Erlaub¬
nis erteilt werden soll. Wird die Erteilung der Erlaub
nis für einen Handelsbetrieb beantragt , der sich vor dem
1. August 1914 nicht oder nicht in dem zu gestaltenden
Umpfang auf den Handel mit Sämereien erstreckt hat , so
ist das volkswirtschuftfiche Bedürfnis eingehend zu be¬
gründen.

Dem Anträge ist die Gebühr für die Entscheidung
(Ziffer 6) beizufügen.

Die Stelle oder ihr Vorsitzender hat zur Vorbereitung
der zu treffenden Entscheidung die für erforderlich erach¬
teten Erhebungen anzustellen . Sie kann jederzeit die
Vorlegung der Handelsbücher sowie eine Auskunft über
die Persönlichkeit der Angestellten des Antragstellers ver¬
langen . Vor der Zurücknahme einer Erlaubnis (§ 2 der
Verordnung über den Handel mit Sämereien vom 16.
November 1916) ist dem Beteiligten Gelegenheit zur
Geltendmachung etwaiger Einwendungen zu geben.

Die Stelle bestimmt darüber , ob einer Entscheidung
eine mündliche Verhandlung mit dem Beteiligten voraus¬
gehen soll.

Die Abstimmung erfolgt nach einfacher Stimmen¬
mehrheit.

Der § 3 Abs. 2 der Verordnung vom 24. Juni 1916
läßt Her Stelle für die Entscheidung der Frage , welche
Giünde für die Versagung und die Entziehung der Er
laubnis sowie für die Untersagung eines Handels der im
§ 1 Abs. 2 Nr . 3 der Verordnung vom 15. November
1916 bezeichneten Art in Frage kommen , den durch die
Sachlage gebotenen Spielraum . Für die richtige Durch¬
führung des Verfahrens ist hervorzuheben , daß mit der
Versagung oder der Ausschlnßung ein persönlicher Makel
nicht verbunden zu sein braucht. Neben den Versagungs¬
gründen , die in der Person des Unternehmers und der
Beschaffenheit der Unternehmung liegen, — z. B . Unzu¬
verlässigkeit, Mangel an Sachkenntnis , Mangel an den
ur einen ordnungsmäßigen Handelsbetrieb erforderlichen
Einrichlungen oder dem nötigen Betriebskapital — kann
die Versagung der Zulassung oder die fernere Nichtzulassung
eines Betriebs auch auf Bedenken volkswirschaftlicher Art
gegründet werden . Solche können uuter den genwärtigen
Verhä tniffen namentlich daraus hergeleitet werden , daß
ur den in Rede stehenden Handelsbetrieb kein Bedürfnis
vorliegt . Erweist sich eine Einschränkung der Zahl der
Händler als nötig , so sind entsprechend dem Hinweis im
8 3 Abs. 2 der Verordnung vom 24. Juni 1916 in erster
Linie diejenigen Personen auszuschließen , die erst nach
dem 1. August 1914 den Handel mit Sämereien ausge¬
nommen haben.

Die Erteilung der Erlaubnis ist davon abhängig zu
machen, daß der Handeltreibende die angeschloffenen von
der ständigen Preiskommission festgesetzten Richtlinien und
Preise vom 19. September 1916, oder andere
von derselben Kommission in Zukunft festzusetzenden
Richtlinien und Preise nicht überschreitet. Es ist ferner
zulässig, die Erteilung von wetteren Bedingungen ab-
längig zu machen. Dies wird sich für die Fälle em¬
pfehlen , in denen eine dauernde Ueberwachung des zu ge-
ttatt . nden Hand >lsbetriebs erwünscht ist, um etwa einer
ungesunden Preisentwicklung oder einer Irreführung des

Publikums entgegen zu wirken. Bedingungen dieser Art
können z. B . sein : Die Verpflichtung , Bücher zu führen,
die über Herkunft und Verbleib der Ware , Einkaufs - und
Verkaufspreise Auskunft geben, die Entlassung von Ange-
gestellten , die sich als unzuverlässig im Handel erwiesen
haben , der Nichtgebrauch einer Phantasttsirma oder einer
Firmenbezeichnung , die geeignet ist, über Art und Um¬
fang des Geschäftsbetriebs im Publikum Irrtum zu erregen.

Werden die Bedingungen nicht erfüllt , so ist die erteilte
Erlaubnis gemäß 8 4 der Verordnung vom 24. Juni 1916
zu entziehen.

5. Dem Handeltreibenden ist eine Erlaubniskarte aus¬
zuhändigen . In der Karte ist der Name des Handel¬
treibenden , oder wenn ihm der Handelsbetrieb unter einer
Firma gestattet wird , diese genau zu bezeichnen.

6 . Die Entscheidung ist gebührenpflichtig. Die Gebühr
beträgt für Handelsbetriebe , die gemäß 88 6, 8 des Ge¬
werbesteuergesetzes vom 24. Juni 1891 (Gesetzsamml. S.
205) zur Gewerbesteuerkaffe I veranlagt sind, 50 Jt,  für
die der Gewerbesteuerklaffe II 30 Jl,  der Gewerbesteuer¬
kaffe III 10 Ji.  Für Betriebe der Gewerbesteuer¬
kaffe IV und die gemäß 88 5, 7 des Gesetzes von
der Gewerbesteuer befreiten Betriebe ergeht die Entschei¬
dung gebührenfrei.

7. lieber die Beschwerde entscheidet endgültig der Regie¬
rungspräsident , in dessen Bezirk die zur Erteilung der
Erlaubnis zuständige Stelle ihren Sitz hat , soweit der
Landespolizeibezirk Berlin in Betracht kommt, der Ober¬
präsident.

8. Ueber Streitigkeiten , die sich aus der Uebernahme
und Verwertung zwischen den Beteiligten ergeben, ent-
icheidet endgültig der Regierungspräsident , in ' dessen Be¬
zirk sich die zu übernehmenden und zu verwertenden
Sämereien befinden.

9 . Zur Erteilung der im 8 12 Abs. 1 Ziffer 1 der
Verordnung vom 24. Juni 1916 vorgesehenen Genehmi¬
gung ist an Stelle der Ortspolizeibehörde in den Orten,
in denen eine Stelle im Sinne der Verordnung vom
15. November 1916 errichtet ist, diese zuständig.

Berlin,  den 12. Dezember 1916.
Der Minister für Handel und Gewerbe : Sydow.

Der Minister für Landwirtschaft , Domänen und Forsten:
Freiherr vo n Schorlemer.

Der Minister des Innern : von Loebell.
* * *

Richtlinien.
Die festgesetzten Preise sind Höchstpreise, sie dürfen

nicht überschritten , können aber unterschritten werden . Sie
verstehen sich in allen Stufen , wenn nicht anders vermerkt,
für mindestens gute Oualitäten 1916er Ernte . Geringere
Qualitäten sind dem Wertunterschiede entsprechend billiger
zu bewerten . Aeltere Saaten sind ebenfalls der Qualität
entsprechend, jedoch nicht über die festgesetzten Preise zu
bewerten . Es ist Sache der Vereinbarung zwischen Käufer
und Verkäufer , außerdem Wertzahlen zu fordern oder zu
geben. Für nachweisbar planmäßig gezüchtete Saaten,
sowie von der Deutschen Landwirtschafts -Gesellschaft, den
Landwirtschaftskammern und den offiziellen Saatzuchtan¬
stalten anerkannte Saaten gelten die festgesetzten Preise
nicht, ebenso nicht für Verkäufe nach dem Auslande.

Die Preis : verstehen sich für prompte Lieferung gegen
netto Kaffe für 50 kg brutto oder netto bahn - oder bordfrei
der tatsächlichen Versandstation . Haben die Berechnungen
vor dem Kriege ab oder frei Lager stattgefunden , so ist
dies auch weiter zulässig.

Genossenschaften und andere landwirtschaftliche Handels¬
organisationen unterstehen denselben Verpflichtungen wie
die Händler.

Bei Abgabe von Mengen unter 50 kg sind die vor
dem Kriege üblichen Zuschläge gestattet.

Für spätere Zahlungen und Lieferungen können 6 %
Zinsen berechnet werden . Ein entsprechender Preiszuschlag
ist jedoch nur zulässig, wenn in dem Angebot und der
Rechnung ausdrücklich bemerkt ist, daß die Ware auf
Ziel oder spätere Lieferung verkauft ist.

Vermittlergebühren hat der Verkäufer zu tragen.
Müssen sie vom Käufer bezahlt werden, so ist der Höchst¬
preis um den gleichen Betrag zu mindern.

Bei Käufen in ausländischer Valuta ist die Valuta
umzurechnen gemäß dem am Tage der Käufe bzw. am
vorhergehenden Tage in den Zeitungen veröffentlichten
amtlichen Kurse.

Blankogeschäfte dürfen nicht getätigt werden.
Schriftliche Verträge , die vor Inkrafttreten der vor-

tehenden Höchstpreise und Bestimmungen abgeschlossen
ttnd , werden von diesen nicht betroffen.

Zur Ueberwachung und Ergänzung dieser Bestimmungen
und Preisfestsetzungen besteht eine Kommission , die auch
lebertretungen zu prüfen und über ihre wettere Behand¬
lung zu entscheiden hat.

Anzeigen und ihr sonst zur Kenntnis gekommene



Uebertretungen und Umgehungen werden durch die Kom¬
mission geprüft. Werden solche für vorliegend erachtet,
so ist der Schuldige zu verwarnen bzw. hat die Kommission
das Recht, den Schuldigen dem Kriegsernährungsamt
namhaft zu machen.

Die üblichen Einrichtungen zur Schlichtung von Streitig¬
keiten(Schiedsgerichte, Gerichte, Kontroll-Stationen ) werden
durch vorstehende Bestimmungen nicht beschränkt.

Die Forderung „seidefrei" gilt im Sinne der Höchst¬
preise für erfüllt, wenn die Ware den im Einzelfall in
Betracht kommenden bestehenden Bestimmungen oder Ver¬
einbarungen entspricht.

Die Mindestwerte für gute Qualität hat die Kommission
auf Grund der vieljährigen Durchschnittsergebnisse der
Eamen -Kontrollstationen unter Berücksichtigung der dies¬
jährigen Ernteoerhältnisse baldmöglichst festzustellen und
bekanntzugeben.

Gründet sich der Vorwurf der Höchstpreis-Ueber-
schrcitung auf

Nichterfüllung der Seidebedingungen oder
der zahlenmäßigen Garantien für Reinheit und

Keimkraft oder
des Ursprungs,

o entscheidet allein und endgültig die ständige Kommission
über die Triftigkeit der Gründe und die Weiteroerfolgung
des Falles.
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Berlin W. 9, den 23. Jan . 1917!
Leipziger Platz 10

Förderung des Einschlages und der Abfuhr von
Holz.

Bon unterrichteter Seite wird uns mitgeteilt, daß die
zuständigen Dienststellen zur Förderung des dringend
Notwendigen Einschlages und der Abfuhr deS in erster
Linie für die Heeresverwaltung unmittelbar oder mittel¬
bar notwendigen Nutzholzes aus dem Walde folgende
Bestimmungen getroffen haben:

1. Bei der Verteilung der Kriegsgefangenen sind die¬
jenigen Arbeitgeber vorzugsweise zu berücksichtigen,
die ihrer zum Einschlag von Nutzholz bedürfen.

2. Die diesen Arbeitgebern zu überweisenden Kriegs¬
gefangenen sollen für die Fällungsarbeiten geeignet
sein und nach Möglichkeit bis zur Beendigung dieser
Arbeiten den Arbeitgebern belassen werden.

3. Unter Hinweis auf die Dringlichkeit des vaterlän¬
dischen Bedürfniffes ist von seiten der Behörden auf
die in der Nähe des Waldes wohnenden Gespann¬
halter dahin einzuwirken, daß sie sich nach Kräften
an der Nutzholzabfuhr beteiligen.

4. Die Landwirtschaftskammernsind angewiesen worden,
bei der Abgabe von Beutepferden usw. vorzugs¬
weise solche Landwirte zu berücksichtigen, die sich
verpflichten, Nutzholzfuhren zu leisten.

». Die Aushebung der zur Nutzholzabsuhr schon verwen¬
deten oder nachweisbar verpflichtetenPferde hatbis zum
31. März 1917 zu unterbleiben.

6. Den zur Abfuhr von Grubenholz und von Holz
des unmittelbaren Heeresbedarfes— mit Ausnahme
von Brennholz — verwendeten Pferden wird bis
zum 15. März d. I . eine um l 1/* Pfund täglich
verstärkte Haferration bewilligt.

7. In dringenden Bedarfsfällen und namentlich, wenn
es sich um die Abfuhr von Grubenholz, Holzschwellen,
Papierholz , Kistenholz handelt, werden nach Möglich¬
keit auch Militärpferde für die Nutzholzabfuhr gestellt.

8. Schreitet die Nutzholzabfuhr trotzdem nicht genügend
fort, so soll bei ungerechtfertigter Verweigerung des
Spanndienstes die Juhrleistung auf Grund des
Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873
gefordert werden.

9. Den Anträgen der Gespannhalter auf Freigabe nicht
kriegsverwendungsfähigerHolzfuhrleute soll tunlichst
entspiR^m werden.

10. Für die zur Nutzholzabfuhr eingestellten Kraftwagen,

die u. a. auch von der Ftldkraftwagen-Aktiengesell-
schaft in Berlin , Unter den Linden 34, die im Auf¬
träge der Heeretzvtlwaltung aus dem Felde zmück-
kehrende Kraftfahrzeuge instand setzt und verwertet,
ongekauft oder gemietet werden können, soll die
Notwendigkeit der Abgabe genügender Betriebsstoffe
(Oel, Benzul usw.) anerkannt werden. Wo diese
im freien Handtl nicht erhältlich, ist die Ueberweisung
bei der Königlichen Inspektion des Kraflfahrwesens
zu beantragen.

11. Das zum Bau und Betrieb von Nutzholzabfuhr¬
bahnen erforderliche Material kann, wenn im freien
Handel nicht erhältlich, von der Königlichen In¬
spektion der Eisenbahntruppen erbeten werden, die
nach Möglichkeit aus eigenen Beständen verkaufen
oder noch verfügbare fremde B>stände Nachweisen
wird. Bei Beschaffung neuen Materials ist Bezug¬
schein der Inspektion für die Lieferfirma notwendig.
Die Notwendigkeit der Abgabe genügender Betriebs¬
stoffe wird auch hier anerkannt werden.

Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.
Freiherr von Schorlemer.
Berlin  IV. 9, den 8. Januar 1917.
Leipziger Straße 2.

Betrifft : die Ausst-llung von Wavdergrwerbkschrinen, Le-
gitimatiouekarteu, Gcwerbrlegil'maiiouekinteli«ud
EllaudniSscheinen(§ 42 b der Gewerbeordnung).

Die Ausstellung van Wandergewerbescheinen, Legiti¬
mationskarten, Gewerbelegitimationskartenund Erlaubnis¬
scheinen (§ 42 b der Gewerbeordnung) ist adzulehnen,
wenn die Waren, die feilgeboten oder aufgekauft oder auf
die Bestellungen gesucht werden sollen, durch Beschlag¬
nahmeverordnungen dem freien Handel vollständig ent¬
zogen sind. In den auszustellenden Scheinen und Karten
ist zu vermerken, daß der Inhaber an die Beschlagnahme¬
vorschriften gebunden ist.

Der Minister Der Minister
für Handel und Gew'rbe. des Innern.
I . A. : gez. Unterschrift. I . A : gez. Unterschrift* *

*

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Abdruck zur Kenntnis und Beachtung.
Montabaur,  den 30. Januar 19(7.

Der Landrat : Bertuch.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Brtr. : Erhcbuug der Abgabe zu den Emschädigungsfoods für

luugknseuche-, milz- ob r rauschbraudkravkeS Bleh.
Die Viehbestandsverzeichnissegehen Ihnen ohne An¬

schreiben wieder zu. Wegen Erhebung und rechtzeitigen
Ablieferung der Geldbeträge an die zuständige Landes-
bankkasfe sind die Gemeinderechner alsbald mit ent¬
sprechender Weisung zu versehen.

Montabaur,  den 30. Januar 1917.
Der Landrat : Bertuch.

Montabaur,  den 31. Januar 1917.
Bekanntmachung.

Die Krankenanstalten, Apotheken und Medizinalper¬
sonen mache ich darauf aufmerksam, daß sie Polster- und
Spitalwatle von der Geschäftsstelle des Verbandes
Deutscher Wattefabrikanten erhalten können, falls diese
Watte im freien Handel nicht zu beziehen ist. Die Adresse
der Wattefabrikanten ist : „Berlin N 66, Wilhelmstr. 91."
Die näheren Bestimmungen können im Geschäftszimmer
des Kreisausschusses eingesehen werden.

Der Vorsitzende deS Kreisausschusses:
Bertuch.

An die Herren Bürgermeister deS Kreises.
Betr. Vaterländischer Hilfsdienst.

Indem ich auf die ergangenen Bekanntmachungen der
Kriegsamtsstelle in Frankfurt a. M. betrffd. den Vater¬
ländischen Hilfsdienst Bezug nehme, ersuche ich Sie , sämt¬
liche in Frage kommenden Personen auf die Bedeutung
und Notwendigkeit hinzuweisen, daß sie sich zu einer der
in den Bekanntmachungen angegebenen Verwendungsarten
melden.

Montabaur,  den 31. Januar 1917.
Der König!. Landrat : Bertuch.

Die Ausübung der Fleischbeschau in der Gemeinde
Simmern  wird hiermit bis auf Weiteres dem Fleisch¬
beschauer Hisgen  in Höhr übertragen.

Montabaur,  den 30. Januar 1917.
Der Königl. Landrat : Bertuch.

Montabaur,  den 31. Januar 1917.
Die Wahl des Anton Herz von Horressen  zum

Bürgermeister dieser Gemeinde auf die Dauer von 8
Jahren ist von mir bestätigt worden.

Der Königl. Landrat : Bertuch.

Diejenigen Herren Bürgermeister,
welche noch mü der Erledigung meiner Verfügung betr.
Bestellung von Düngemittel  im Rückstände sind,
werden ersucht, diese nunmehr bi « « «« 5 Tag «« be¬
stimmt zu erledigen.

Montabaur,  den 29. Januar 1917.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffe» :

Bertuch.

Der Kreisausschuß des Unterwesterwaldkreises hat am
29. d. Mts . die Gebühren der Feuervisitationskommissions¬
mitglieder auf 6 Mark pro Tag festgesetzt.

Montabaur,  den 30. Januar 1917.
Der Königl. Landrat : Bertuch.

Der letzte Absatz des § 7 der Bekanntmachung Nr. V.
663/0. 15. K.R.A. vom 15. 7. >5. betr. Bestandserhebi
und Beschlagnahmevon Kautschuk(Gummi ), Guttoper,
Balata und Asbest, sowie von Halb- und Fertigfabrikatl
unter Verwendung dieser Rohstoffe, wird hierdurch aus

choben und durch folgenden ersetzt:
„Die Bestände sind in gleicher Weise fortlaufend

1. jedes Monats an das Königl . Preutztfch « Kri«
mintfterium , Kriegsamt, Kriegs - Rohstoff- Abteilü
Sektion G , auf dem vorgeschriebenen Meldevordri
(8st . 1073) unter Einhaltung der Einreichungsfrist
zum 10. jedes Monats aufzugebcn."

Frankfurt (Main ), 29. Januar 1917.
Stellv . Generalkommando

des 18. Armeekorps.

Betr. Futtergerfte für Schwei
*$ te landwirtschaftliche Zentral-Darlehnskasse zu Fra

furt a. Main teilt mit:
Die Ihnen unterm 11. Januar zur Verwendung

außervertragliche Hausschweine zugeteilten 600 Zent
Gerste mußten wir im Aufträge der Berwaltungs
teilung der Bezirksfuttermittelstellewieder streichen,
dem Regierungsbezirk Wiesbaden noch zur Verfügt
stehenden Mengen sollen in erster Linie für vertraglr
Hausschweine Verwendung finden. Nach dem ui
heute vorliegenden Verzeichnis stehen dem Unterwest
waldkreis für vertragliche Hausschweine  iz
Zentner zu. ^

Die landwirtschaftliche Zentral -Darlehnskasse hat A«
Weisung erhalten, den Vertragsmästern, welche noch kch
Futter für ihre Hausschweine erhalten haben, je 2 Zh
Gerste für ein Hausschwein zu liefern. f

Hierzu bemerke ich noch, daß die auf Grund mein,
Bekanntmachung vom 16. v. Mts . eingesandtcn Best
lungen auf Geiste nicht mehr berücksichtigt werden könne,

Montabaur,  den I. Februar 1917.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes

Bertuch.

!. £

Tie Verteilungsstelle des Kreises hat vc
jetzt ab den blsonderen Fernsprechanschlu^
Nr. 102

Montabaur,  den 31. Januar 1917.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes: S nd

Bertuch.

LklMntmachuvs.
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Kommandant « «
Eoblenz -Ehrenbreitstein.

Cob lenz,  den 29. Januar 1917.
Abt. II. Tgb.-Nr. 1636.

»elaoutmachmg.
Um Kundgebungen, die der ernsten Zeit nicht ei

sprechen, während der bevorstehenden KarnevalstagW
vorzubeugen, verbiete ich auf Grund des Gesetzes üb«
den Belagerungszustand vom 4. 6. 1851 in der Faffmi
des Gesetzs vom 11. 12. >915 für den Befehlsbereich di
Festung Coblenz-Ehrenbreitstein während der Zeit vol
15. bis 21. Februar 1917:

1. Den gewerbsmäßigen Ausschank von Branntwev
(Spirituosen) aller Art in sämtlichen Wirtschaft̂ ""r
betrieben,

3. die Veranstaltung von Versammlungen und Si ___
ungen, auch von Vereinen jeder Art, soweit es si<
nicht um wissenschaftliche, religiöse oder rein geschäs
liche Angelegenheiten handelt,

3. das Tragen von Verkleidungen oder karnevalistisch«
Abzeichen in derO f̂fentlichkeit und in Vereinsräum« !

4. die Veranstaltung karnevalistischer Aufführungen u«
Vorträge, das Singen und Spielen karnevalistisch«
Lieder in öffentlichen Lokalen oder Vereinsräume« \
sowie auf Straßen und öffenilichen Plätzen,

5. den Verkauf von Confetti, Luftschlangen und a«
deren Karnevalsartikeln.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis i
einem Jahre , bei Vorliegen mildernder Umstände nnt Ha
oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

Der Kommandant:
v. Luckwald,

Generalleutnant.

Ai
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XVIII. « rmrekorps.
Stellv . Ge« «ralkommando
Abt. III Tgb.-Nr. 944/421.

Frankfurt  a . M., den 23. 1. Ivlk
Betr. Zahlung «» i « Gold - « . Silvermünzen

an russ -pol «. Arbeit «« und an Kriegs¬
gefangene.

»ekaulltmachullg.
Auf Grund des § 9b des Gesetzes über den Bela?

rungszustand vom 4. Juni 1851 bestimme ich für d>
mir unterstellten Korpsbezirk und — im Einvernehn«
mit dem Gouverneuer — auch für den Befehlsbereich&
Festung Mainz:

Zahlungen jeder Art in Gold oder in 5-, 8- o»
2-Arark-Stücken an Kriegsgefange und russisch-!̂
Nische Arbeiter sind verboten.

Zahlungen jeder Art in anderen Münzen an d«>
Personen sind nur insoweit gestattet, als Zahl^
in Papiergeld nicht möglich ist.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis biS
einem Jahre , beim Vorliegen mildernder Umstände >
Haft oder Geldstrafe bis zu 1500 Mark bestraft.

Der stellv. Kommandierende General-
Riedel»

Generalleutnant.
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|t | gl ser ,s «i«lichen Lehranstalt für Wein-, Obst-
Gartenban zu Geisenheim a. Rh.

„ im Safere 1917 folgende Unterrichtskurse statt:
'öffentlicher Reblauskursus am 12. und 13. Februar.

^ Obstbaukursus vom 12. bis 24. Februar.
ientS Raumwärterkursus vom 12. bis 24. Februar.
L £ j Ksteusl' hrgang über Gemüsebau vom 19. bis 21 Marz,
n Z Krieaslehrgang über die Verwertung der Fruhgemuse
lüa„n. im Saushalt vom 14. bis 16. Mar.
aoli^ Rffanrenschutzkursus vom 29. bis 31. Mai.
r ^un Krieasledrgana über die Bewertung des Frühobstes
west« und Vr Gen üse im Haushalte vom 18. brs 20 Juni
e 12 » rieaslehrgang über bte Herst. llung der Obst- und

^ Beerenweine sowie der alkoholfreien Weine und Obst-
m m käste im Haushalte vom 12. bis 14. Juli,

ch fcS Wiederholungskuisus ^ Mr Obstbaulehrer vom 23. brs
2 ^ > Obstbaunachkrrrsus vom 23. bis 28. Juli.

. ' Raumwäiternachkursus vom 23 bis 28. Julr.
Best? !>Obstverwertungskursus für Männer vom 30. Julr bis

onntt > Obstverwertungskursus für Frauen vom 20. bis 25.
! r August.

sseS: . i Kriegslehrgang über das Sammeln und Verwerten
' von Pilzen vom 30. August bis 1. September.

- 5 2 Krieqslehrgang über das Sammeln und Verwerten
t V0H pan Pilzen vom ' 6. bis 8. September.
ekrliM Krieasührgang über Winter - Gemüsebau vom 8. biS

P ö 10 . Oktober.
Während der Dauer des L hrganges vom 8. bis 10

Ittober findet eine Ausstellung von frischem Obst und
vd Gemüse sowie von Obst- und Gemüsedauerwaren
alt. Außerdem Beteiligung der wissenschaftlichen Ver-

— -I Inflationen durch Vorführung der Schädlinge des Obst-
mt) Gemüsebaues usw. .
7 Kriegslehrgang über Obstbau für Gartenbesitzer vom
‘ 12. bis 17. November.

8. Kriegslehrgang über Beerenobstbau vom 10. bis 12.
Dezember.

Das Unterrichtshonorar beträgt:
sur den Kursus 1 : Nichts . ^ m
ür den Kursus 2 und 10 : Preußen 20 Mk.. Nichtpreußen
mch Lehrer) 30 Mk. Preußische Lehrer stnd frei . P r-
men die nur am Nachkur st,s (Nr . 10) teilnehmen , zahlen

» Mk'.. Nichtpreußen 12 Mk. Für den Kursus 3 und
rdru i ; wird ein Honorar von 10 Mk. erhoben. Personen,
t bi je nur am Nachkursus (Nr . 11) teilnehmen , haben 5 Mk

1 l zahlen. Für die Kriegslehrgänge 4, 5. 7, 8, 14 bis
nschließlich 18 : Nichts . ^ ^
üt Öen Kursus 6 : Preußen und Nichtpreußen 10 Mk.
Äc den Kursus 9 : Nichts . m
für den Kursus 12 : Preußen 10 Mk.. Nichtpreußen 15Mk
ür den Kursus 13 : Preußen 6 Mk.. Nichtpreußen 9 Mk

Anmeldungen sind unter Angabe der Staatsangehongkert
u richten: bezüglich der Kurse 2 bis einschließl. 8 und
Dbis einschließlich 18 an die Direkiion der Komgl.
Lehranstalt, Geisenheim a . Rh . ; bezüglich des Kursus 9

an den Herrn Oberpräsidenten . ^ „
Wegen Zulassung zum Reblauskursus (Nr . 1) wollen

a . ch Personen aus der Provinz Hessen-Nassau an den
üb« )erm Oberpräsidenten in Cassel, Nichtpreußen an ihre

ffm Landesregierungen wenden.
h b, Weitere Auskunft ergeben die von der Lehranstalt
v„ kostenlos zu beziehenden Satzungen.

Zum Schlüsse wird noch bemerkt, daß dre unter 2,
tn)Cj 8, 10 und 11 aufgeführten Kurse Veranstaltungen der
last- Landwirtschaftskammer in Wiesbaden sind.

| Der Direktor : Wortmann.
Si

Abeudbencht über dir Srkgsfoge.
WTB Berlin.  3l . Jan ., abends . (Ärmlich.)

Bei Kälte und Schneefall an allen Fronten nur ge¬
ringe Gefechtstätigkelt.

WWW DSootfrif#!
Telegramm.

WTB Berlin , 31 . Jan . 1917.
Der Regierung der Vereinigten Staaten ist

heute mitgeteilt worden, daß die deutsche Re¬
gierung ‘
den ihr von neuem nulgerwuugenea
Kamps ums Datei» «»«mehr unter
vollem Einsatz aller Waffen

Di- Explosion deS Hilfskreuzers „Laureutie"
* Belfast.  31 . Jan . (W . B .) Meldung des Reuter-

schen Bureaus : Der Hilfskreuzer Laurentic lief am Frei-
raq früh,  kurz nachdem er ausgefahren war , an der
Nordküste von Irland auf eine Mine . Er hatte eine
Besatzung von 475 Mann , von der ungefähr 260 Mann
umgekommen sind . Ein großes Loch wurde in die Schiffs¬
wand gerissen. Eine Anzahl Heizer wurde sofort getötet.

| Das Schiff sank sofort , aber es gelang noch zahlreiche
!Verwundete in die Boote zu bringen . Bisher wurden
hundert erfrorene Leichen angeschwemmt.

Amerika und die bewaffaete« Handelsschiffe.
> WTB London.  30 . Jan . Die New Yorker Zeitung
Evening News meldet aus Washington,  das Staats¬
departement denke daran , neue Verordnungen für die
Hafenofsiziere zu erlassen, durch die es den Handelsschiffen
der Kriegführenden g,stattet werden soll, wegen des Cha-

!rakters der jüngsten Operationen der deutschen II -Boote
Ischwerere Geichütze, und zwar sowohl am Vorder - wie am
Hinterschiff zu führen.

fortführen, daher auch die Beschränkung fallen
lassen müsse, die sie sich bisher in der Ve -
Wendung ihrer Kampfmittel zur See auf¬
erlegt hat.

Demzufolge wird 1)m  1. Februar 1917 ab
tu genau bcz ichneten Lperrg bieten um Groß¬
britannien, Franke,ich und Italien hi"um und
im östlichen Mitlelmeerj«dem Sei verkehr ohne
Weiteres mit allcn Waffen entgegengilrcten
werden.

Für den Verkehr der regelmäßigen amerikan.
Paffagierdampfcr nach und von Falmoulh
werden beschränkte Ausnahmen zagelaff n.

Mihbrauch von Lararettschiffe«.
WTB Berlin,  30 . Jan . Der deutschen Regierung

liegen überzeugende Bewerfe dafür vor, daß feindliche La-
zar tischiffe wieder zu Munitions - und Truppentransporten
mißbraucht werden . S e hat diese B w ise der britischen
und französischen Regierung auf diplomatischem Wege
Mitgeteilt und gleichzeitig rrllält , daß der Verkehr der
Lazarettschiffe auf der Etappenstraße der in Frankreich
und Belgien kämpfenden Armee innerhalb der Linie»
Flamborough -Head -T »rschellig einerseits , Oueffant -Lands-
end andeisiits nicht mehr geduldet wird . Den feindlichen
Mäch 'en steht es frei, den Verkehr von Lazarettschiffen
zum Transport verwundeter und kranker Heeresangehöriger
auf Wegen außerhalb dieses Gebietes stailfinden zu taffen.

Für den Frll , daß sie auch fernerhin Lazarettschiffe
zu völkerrechtswidrigen Transporten mißbrauchen sollten,
bleibt die Sperrung weuecer Seewege Vorbehalten.
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WTB (Amtlich .) Großes Hauptquartier. 1. Febr . 1917.
Westlicher Kriegsschauplatz.

An vielen Stellen der Front brachten Erkundungs-
Vorstöße wertvolle Feststellungen über den Feind.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Heeresfront des Generalseldmarschalls Prinzen

Leopold von Bayern.
Bei sehr strenger Kälte nur an einzelnen Stellen leb¬

hafte Kampfiätigkeit.
An der Narajowka  südöstlich von Lipittea Tolna

d̂rangen Teile eines sächsischen Regiments in die russische
Stellung und kehrten mit

60 Ersaugeueuu. 1 Maichinengewehr
als Beute zurück.

An der

Front de» Generalobersten Erzherzog Josef
und bei der

Heeresgruppe des Generalseldmarschalls v. Mackensen
kleine Vorfeldgefechte und vereinzelt Artilleriefeuer.

Mazedonische Front.
Südwestlich des Doiran - Sees  nach starkem Feuer

vorgehende Abteilungen wurden abgewiesen.
Der 1. Generalquartiermeisterr Lndendorff.

Die niederländische Schiffahrt.
Haag.  1 . Febr . (zf.) Mit Rücksicht auf die Ankün¬

digung des verichärften Tauchbootkrieges sind in der ver¬
gangenen Nacht keine Schiffe  über den neuen Waffer-
weg (von Rotterdam durch den Kanal nach dem Meere)
ausgefahren.

AuS Ymuiden melden holländische Blätter : Den nieder¬
ländischen Dampfschiffen rst die Abreise aus Ymuiden
vorläufig verboten  worden . Diesis Verbot bezieht sich
auf alle ' niederländischen Dampfschiffe und Dampffischer¬
fahrzeuge , die außerhalb der territorialen G-wässer fahren.
Fremden Dampfschiffen wird die Abrttse nicht verboten
werden , dem Kommandanten wird jedoch eine Warnung
zugehen . Das Ausfahrt verbot wird , wie verlautet , so
lange in Kraft bleiben , bis eine sichcre Fahrroute festge-
stellt werden kann.

Der Minister des Aeußern hat gestern abend hinter¬
einander von dem deutschen und österreich sch ungarischen
Gesandten die Note über den verschärften Tauchboot¬
krieg erhallen . Der deutsche Gesandte erklärte dabei,
daß die deuische Regierung bereit sei, besondere Vorsichts¬
maßregel zu treffen , um den Post - und Reisendenverkehr
zwischen den Niederlanden und England
von Birssingen nach Somywold zu schonen. Auf der
Route di ses Verkehrs soll kerne Mine gelegt werden.

WTB Berlin.  3l . Im . Den holländischen Dampfern
„Z-tlanoia ", „Stroom " und „Rynstcoom " ist auf Ber-
anlassung der holländischen Regierung die Ausfahrt ver¬
boten worden.

Der deutsche Tagesbericht. | U^^ riMwer Mt Kriegslage.̂
Von keiner Front sind besondere Ereignisse gemeldet.WTB Großes Hauptquartier , 31. Jan . 1917 . (Amtlich .)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Starker Frost und Schneefälle schränkten die Gefechts-

tiitigkeit ein.
An der Lothringer Greuze bei Leintrey  war von

Mittag an der Artilleriekamps stark.
: Abends griffen die Franzosen einen Teil unserer
Stellungen an . Sie wurden abgelvirseu.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
meSfrvnt deS Generalseldmarschalls Prinzen Leopold

von Bayern.
Auf dem Ostufer der A a stürmten unsere Truppen

eine russische Waldftellung und wiesen in ihr mehrere
starke Gegenangriffe zurück.

14 Miere»brr 900 Mau«
wurden gefangen , 15 Maschinengewehre erbeutet.

Front deS Generalobersten Erzherzog Josef.
Aach heftigem Feuer griffen die Russen mehrmals die

Stellungen südlich der Baleputna - Straße  an ; zwei
starke Angriffe scheiterte« . Beim dritten Ansturm ge¬
lang es einer russischen Abteilung in einen Stützpunkt ein-
iudringen.

Heeresgruppe des Generalseldmarschalls von Mackensen.
| Nahe der Donau  gingen starke feindliche Aufkärungs-
^bteilungen vor ; sie wurden von den osmanischen Posten
iUrückgetrieben.

Mazedonische Front.
Deutsche Erkunder brachten von einer Streife im

^ernabogen  mehrere Italiener gefangen ein.
Der 1. « eneralqnarttermeifterr Lndendorff.

Der Taachboottrieg.
Eine österreich-ungarische Erklärung.

Wien,  1 . Febr . (zf.) Vertreter der Wiener und aus¬
wärtigen Presse erhielten heute Abend im Auswärtigen
Amt folgende Mitteilung:

„Die Mittelmächte haben sich nach reiflicher Ueberle-
legung entschlossen, dem Kriege energisch ein Ende
zu m a chen . Nach dem dies auf friedlichem Wegenicht ging,
wird man nun zu wirksamsten Mitteln greifen. Die Neu¬
tralen sind ja auch von den Feinden der Mittelmächte
blockiert worden . Wir haben bis jetzt gewartet , bis zum
äußersten . Wir haben Frieden angeboten , und nachdem
unser Angebot abgelehnt ist, tritt der verschärfte Untersee¬
bootkrieg in Kraft . Selbstverständlich ist dieser Beschluß
nicht leicht gefcßt worden . Man hat lange genug darüber
beraten . Wenn wir uns nun zu diesem Schritte ent¬
schlossen, haben wir vorher alles reiflich überlegt . Wir
sind entschlossen, den Krieg mit allen uns zur Verfügung
stehenben Mitteln zur verkürzen. Wir haben alles bedacht,
was au » unserem Entschluß erwachsen kann , und wir stnd
gesonnen , alles in Kauf zu nehmen ."

EiaA«W«g gege« Llopd George.

Der KaNer
a« die vreMche Fuagmaaalchaft.

Allerhöchste Rabinettsorder.
Ich Habs Ihren Bericht über den Stand der militärischen

Vorbildung und über den erfreulichen Verlauf der vom
Kriegsministerium in diesem herbst veranstalteten Wettkämpfe
im wehrturnen mit Genugtuung Kenntnis genommen.

Ls erfüllt Blich mit großer Freude, daß die ;um Heeres-
dienst heranstehenden jungen Klänner in einer Aeit, in der

lalle Kräfte auch in der Heimat aufs höchste angespannt
!sind, ihre geringe Freizeit der Kräftigung und Stählung des
Körpers widmen in dem Bewußtsein, damit eine vaterlän-
dische Pflicht zu erfüllen.

Ich ermächtige Sie, Preußens Iungmannschaft für den
bisher gezeigten Lifer und die erzielten guten Leistungen
Kleine Anerkennung auszusprechen. Ganz besonders aber
ersuche Ich 5ie , den Vertrauensmännern , Kompagnieführern,
Zugführern und Ausbildern , sowie den beteiligten Iugend-
pflegeorganisationen Kleinen Königlichen Dank für ihre auf¬
opfernde Arbeit und die wertvollen Dienste, die sie damit
dem vaterlande bisher geleistet haben, zum Ausdruck zu
bringen.

Großes hauptquartter , den 8. Ianuar (9 (7.
gez. : Wilhelm.

An den Herrn KriegSmintster.

* Haag,  31 . Jan . (zf.) »Daily Mail " meldet , daß
gestern vier Personen unter der Beschuldigung der Ver¬
schwörung  verhaftet worden sind. Ferner wird dazu

>berichtet : Die Verhafteten sind eine Frau Wheeldon , ihre
Tochter Heddy . ihre zweite Tochter Frau Mason und ihr
>Schwiegersohn Mfred Mason . Die Untersuchung findet
!vor dem Polizeigericht in Derby statt . Die Angeklagten
werden beschuldigt, daß sie Lloyd George und Arthur
Henderson hätten ermorden wollen . Da » Zeugenverhor
wurde bis Samstag vertagt

Auf Ersuchen des Kriegsministeriums hat das stellvertr.
Generalkommando XVIII . Armeekorps die Weisung erteilt,
vorstehende Kabinettsorder am Geburtstage Sr . Klajestät
des Kaisers und Königs den Iungmannen bekannt zn geben
und dabei auf die Wichtigkeit der militärischen vorblldung
und auf die Notwendigkeit unermüdlichen Durchhaltens hin-
zuweisen.
An Herrn Kompagnieführer der Jugendkompagnie 82, Montabaur

mit dem ergebenen Ersuchen um weitert Beranlafsung.
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Ein Erich des Kaisers.
WTB Berlin , 31. Jan . Der IUichsanzeiger ver¬

öffentlicht nachstehenden kaiserlichen Erlaß:
Dem Ernst der Zeit entsprechend, sind auf meinen Wunsch
auch an meinem diesjährigen Geburtstag die landesüb¬
lichen festlichen Veranstaltungen auf kirchliche und Schul¬
feiern beschränkt worden. Das deutsche Volk hat es sich
aber nicht nehmen lassen, an diesem Tage im Gotteshause
und daheim meiner mit treuer Fürbitte zu gedenken und
mir freundliche Glück- und Segenswünsche telegraphisch
und schriftlich aus allen Gauen des Vaterlandes darzu¬
bringen. Aus diesen überaus zahlreichen Kundgebungen
städtischer, ländlicher und kirchlicher Gemeinden, von Kor¬
porationen und Vereinigungen aller Art sind mir mit
überwältigenderKraft und Einmütigkeit entgegengeklungen:
Entrüstung über die schnöde Zurückweisung unseres Frie¬
densangebots und die enthüllten schändlichen Pläne
unserer Feinde, sowie das Gelöbnis, jedes Opfer an Gut
und Blut freudig zu tragen, um das Vaterland vor der
ihm zugedachten Erniedrigung zu bewahren und den
verweigerten Frieden mit allem Nachdruck unserer Waffen
zu erzwingen. Tief bewegt durch solche Aeußerungen
echter Vaterlandsliebe möchte ich allen — jung und alt
in Stadt und Land —, die an meinem Gebuitstage sich
zu ernentem Treugelöbnis gedrungen gefühlt haben, hier¬
durch meinen wärmsten Dank sagen. Schwere Zeiten
liegen noch vor uns . Aeußerste Kcaftanstrengungenfordert
die Not des Vaterlandes von jedem einzelnen, aber fest
und unerschütterlich steht das deutsche Volk, von Kraftbe¬
wußtsein und Siegeswillen erfüllt, im Felde und in der
Heimat zur Verteidigung seiner gerechten Sache bis zum
letzten Mann bereit und mit Zuversicht sehe ich dem
Ausgange des blutigen Ringens um Sein oder Nichtsein
von Kaiser und Reich entgegen. Gott wird auch weiter
mit uns sein und unfern Waffen den Sieg verliehen.
Ich ersuche Sie , diesen Erlaß zur allgemeinen Kenntnis
zu bringen.

Größt» Hauptquartier, 30. Jan. 1917.
Wilhelm . I. ist.

An den Reichskanzler.

Kräftiaes , sehr sg»

Todes- f Anzeige, Mödche,
Gott dem Allmächtigen hat es in seinem unerforschliehen

Katschlusse gefallen , gestern nach kurzem Krankenlage , v er -
sehen mit den hl. Sakramenten der kath. Kirche, meine liebe
Gattin, unsere gute Mutter, Schwester, Schwägerin und Tante

oom Lande für kleinen,
wirtschaftlichen Betrüg
Hausarbeit sofort oder
gesucht. Zeugnisseu
E. Kruse, Wirsb

Paultnenstratze
(Fremdenheim.)

Elisabeth geb. Lemler
im Alter von 40 Jahren zu sich in die Ewigkeit abzurufen.

Um stille Teilnahme bitten

Die trauernden Hinterbliebenen.
Welschneudorf , Russland , Bad-Ems, den 2. Febr. 1917.

Eine gute

Milch-»Fahr!
mit Mutterkalb steh,
verkaufen bei 1 ,
Johann Gerz in Na « j

Die Beerdigung findet Montag, den 5. Februar 1917, vor¬
mittags 10 Uhr in Welschneudorf  statt . Das Traueramt
folgt gleich darauf.

Vom preußischen Landtag.
* Berlin,  31 . Jan . (W. B.) Wie der Präsident

des Abgeordnetenhauses milteilt , werden die Sitzungen
des Abeordnetenhauses erst in der Woche nach dem 10
Februar wieder ausgenommen.

* Berlin,  27 . Jan . (W. B.) In Erfüllung eines
Wunsches von Heeresangehörigen ist das M istgewicht
der nicht amtlichen Feldpostsendungen (Feldpvstpäckchen)
jetzt auch für den Verkehr vom Feldheer nach der Heimat
entsprechend der in entgegengesetzter Richtung bereits de
stehenden Gewichtsstufen von 250 auf 500 Gramm erhöht
worden, sodaß unter Zubilligung des z-hnprozentigen
Uebergewichts nunmehr Briefsendungen (Päckchen) aus
dem Felde bis zum Gewicht von 550 Gramm verschickt
werden können. Feldpostsendungen über 275 bis 550
Gramm sind vom Absender mit 20 Pfennig freizumachen.

WTB Vlissingen,  30 . Jan . Mit dem gestrigen
Postdampfer aus England find 43 deutsche Männer,
Frauen und Kinder angekommen.

* Stockholm,  31 . Jan . (W. B.) König Gustav
der augenblicklich in Schoonen weilt, beabsichtigt am
Samstag einen eintägigen persönlichen Besuch bei dem
dänischen König.

Ein im Pflug und
durchgefahreneŝ M

Lahnriid.
hochträchtig und schwer,
zu verkaufen.  Wo,'
die Geschäftsstelle dfs.

Merkblatt
zur Aufbewahrung und Pflege vou Kartoffeln in

den Haushaltungen.
1. Stoße und werfe die Kartoffeln nicht, denn jede1 Gute , billige Unterkunft in unfern n,

Druckst. lle gibt leicht Anlaß zur Fäulnis . . Wohnhäusern und Verpflegung in der Volksküche ii
2. Richte dich ein, daß du mit der dir zugeteilten -̂ he der Fabrik.

L Mr«aaik«eZatr-Spiaaereia. Web
größte Nährwert . — Wähle zum täglichen Gebrauch nicht! _ in Bo nn a. Rhein.
stets die besten aus , sondern umgekehrt, denn die dicksten
und schönsten Kartoffeln halten sich am längsten.

3. B.sichtige die Kartoffeln jede Woche mindestens

icht
tetn

Per 15. Februar befscrrsZweitmiidÄen
einmal gründlich und scheide diejenigen zum alsbaldigenI ~
Gebrauch aus , die Anzeichen des kommenden Verderbensr ^ ' § au§ m liWIu

Jetzt ifte; Zeltl

Vorst , m. Zeugnissen
Rhein. Kaufhaus,

Montabaur.

Carbi-

Lokales und ArsmuMÜes.
-A. Montabaur,  2 . Febr. Wir weisen noch einmal

auf die heute abend 8 Uhr im Kaisersaale des Gasthvfs
„Deutscher Hof" stattfindende Vkiterländische Kund¬
gebung  der Bürgerschaft Montabaurs hin. Wir sind
überzengt, daß die Veranstalung am Tage nach der Er¬
öffnung des rücksichtslostn U- Bootkrieges sich zu einem
großen, einmütigen patriotischen Btkenntnis der Männer
und Frauen unserer Stadt gestalten wird. Auch die in
unseren beiden letzlen Nummern veröffentlichteF stardnung
verbürgt eine allgemeine Beteiligung. Die beiden zeit¬
gemäßen Vorträge über „Die wirtschaftlichen Kräfte Deutsch¬
lands " und „Die Tätigkeit der deutschenU-Boote im
Weltkriege", letztere durch zahlreiche Lichtbilder erläutert,
werden besonderes Interesse erwecken. Der gesangliche
Teil ist vom Chor des Marienvereins übernommen,
während der instrumentale Teil vom Orchester des Kgl.
Lehrerseminars ausgeführt wird. Der Eintritt ist gänz¬
lich frei.

/ Montabaur,  2 . Febr. Die Kommandantur der
Festung Coblenz-Ehrenbreitstein erläßt in d.r heutigen Nr.
eine Bekanntmachung, wonach der Au-schank von Brannt¬
wein in der Zeit vom 15.—21. Februar verboten und
die Veranstaliung karnevalistisch.r Versammlungen etc.,
das Tragen von karneval. Abzeichen und der Verkauf von
Karnevalsartikeln untersagt wird.

HD Montabaur,  1 . Febr. An das Fernsprechnetz
Montabaur wurde angeschlossen Klempnermeister Josef
Kleibusch in Wirges  unter Nr. 54.

Schenkelberg,  31 . Jan . Dem Musketier Heinr.
Junk  von hier wurde für sein tapferes Verhalten vor
dem Feinde in Rumänien das Eiserne Kreuz 2r Klasse
verliehen.

Wiesbaden,  31 . Jan . (Todesfall ). Gestern ist
nach nur kurzem Krankenlager der Pfarrer der altkatholischen
Gemeinde, Geistlicher Rat Wilhelm Krimmel,  im
Alter von 74 Jahren gestorben.

, ge such
*4. Lege die Kartoffeln nicht in große feste, sondern ini Zeugnisse erforderlich,

niedrige mit Schlitzen versehene Kisten (Eierklsten), damit
sie nicht zu hochlagern und rundum von der Luft bespült
werden können Lege einige Querhölzer unter die Kiste.
Reicht eine derartige Kiste nicht aus , so lege auch Quer¬
hölzer auf diese und stelle noch eine weitere Kiste auf sie
und nach Bedarf noch mehrere in gleicher Weise. Durch,
diese Aufstapelung verlierst du auch wenig Raum . In Pfund Mk. 0,70 in der
großen festen Klslen ersticken die Kartoffeln. Trommelvon 220 Pfd. brutto

5. Hast du Platz genug, um die Kartoffeln auf den [ur  Für den Hausbe-
Kellerboden zu lag.rn , so lege in einem Abstand von vsNiuefernwirCarbid inluft-
2—3 Zentimet.r verlegte Kistenbretter unter , stelle solche o' chi verschlossen. Patentdosen
auch an die Wände. Stroh als Unterlage ist nicht zu oon ca 5 u. 10 Kilo zuM.0,80
empfehlen. Schichte die Kartoffeln nicht höher als 50 k' brutto für netto.
Zentimeter auf. .Wir verfügen nur noch über

6. Sorge für eine gute Durchlüftung des Kellers, halte ^l kleines Quantum Carbid
an warmen Tagen das Fenster dauernd geöffnet, im Wonnen, da Carbid beschlag-
Winter öffne es nur an frostfreien Stunden in der "ohmt , neue Sendung nicht
Mittagszeit . mehr hereinbekommen. Wii

7. Halte das Tageslicht von den Kartoffeln fern, denn v^ psehlen daher umgehende
die Kaitvffeln b.kommen sonst eine grünliche Schale; Bestellung.
dringt das Tageslicht ein und du mußt lüsten, so hänge C . Von Saint -George,?
einen losen Lappen vor das geöffnete Fenster. Hachenburg , Telefon 6.

8. Sorge dafür daß die T-mperatur in deinem Kar¬
toffelkeller nicht unter -s- 3 Grad sinkt und nicht über
-s- 12 Grad Celsius steigt; hänge dir deshalb einen Ther¬
mometer in deinen Keller.

Empfehle
Medizinal-

Lcbertrm
m V* u . Vi Fl .. \ Jj*

Ia. Emulsion mit Ion
Torschkopf,

—Hacmatogcn—»d
Sanatorien, ^

Vkimkohlei-
9 Zeigen die Kartoffeln keine Veränderungen, so lasse von Lignitkohle (rein und

Griesheim a. M.

sie ruhig liegen. Treten Fäulniserscheinungen auf, so trocken) in größeren Mengen
lese die kranken Knollen aus . Keimen die Kartoffeln, so . .. kaufen aefuckit
lasse die Keime nicht weiterwachsen, vielmehr entferne
behutsam, denn das Auskeimen geschieht auf Kosten des CllAklAlHeiU.iechN.Fllolu
in der Knolle enthaltenen Nährstoffes und ihres Ge¬
schmackes. Bei dem Auslesen und dem Entkeimen schichte|
die Kartoffeln um.

10. Zeigen sich beim Kochen schwarze Kartoffeln, so
wirf sie nicht fort, gieße vielmehr vor ihrem Garwerden
dem Kvchwasser einen Löffel Essig zu, die schwarzen Flecken
verlieren sich dann, ohne daß der Geschmack der Kartoffeln
sich verschlechtert hat.

11. Wenn du dir etwas Aetzkalk oder Asche beschaffen
kannst, dann streue geringe Mengen davon schichtweise
zwischen die Kartoffeln. Beide Mittel wirken fäulnis - ^
hindernd.

AutrifM

Feldpost-Bestellungen
auf das

„AMlitt" str hi Uitemftermldkllis,!
welches stets die neuesten Nachrichten vou den Kriegs¬
schauplätzen bringt, werden immer noch von unserer!

Geschäftsstelle angenommen.
Der Bezug kann mit jedem Tage beginnen.

Geschäftsstelle des „ Kreisblattes Montabaur.
Frei zugestellt \  Mark für den Monat

bei Vorausbezahlung.

Infolge
Jmportiernng
neuer großer
Sendungen

kann ich
jede Größe

wieder sofort
vom Lager liefern.

Krim« FIni,
Montabaur.

Lauvw . Maschinen.

Dr. Reich-l's
Hustentropfen,
KeuiLhustensast,

etwa» ganz
Hervorragendes,
Fcntelhoniu,

echte Eucalyptus-
Bonbon«.

sämtl.Knkipp-Tees,
Frostsalbe und
Ffostbalsam,

Toilkttfncfkme u.
Schnupfeusalbk,

Haarwasser,
Mundwaster,

Zahnpflfgeartikel.
Markt Lkvgerie
Franz SjiuIiui,

Montabaur.

An unsere Agenten!
Anfordernngszettel

sind wieder vorrätig in der
Sie werden höfl. gebeten, am 1. eines jeden Monats per Postkarte I (siklMstt -Htlllsikei Mantasunir

nur die Zahl der für den betr . Monat bestellten Kreisblätter uns ! _ '_
miuutctlen . Das Verzeichnis der einzelnen Abonnenten ist picht einzu> . . H . . — , ( f , x|

enden. Die Abrechnung hat vierteljährlich und zwar am 15. März . 20. | Qffff ( tlif 00 $ %

Ein sprungfähiger

Lahnbulle
zu verkaufen bei

Peter Hild , Hciligeurol!

3Zimn«i>flil
von alleinstehenderDame z»
1.April oder früher zu miet
gesucht. Offerte mit Pv
unter N . M . 57 an d.
schäftsstelle dieses Blattes-

Zuni, 1b. September und 15. Dezember zu erfolgen.
•P Wenn eine Aenderung der bisher bezogenen Anzahl Kreis¬

blätter nicht eintritt , bedarf es keiner Mitteilung an uns.
Expedition des Kreisblattes in Montabaur.

für den Monat 1917
zum Preise von 55 Pf . werden von unseren Agentur?

entgegengenommen.
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